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RS OGH 1952/1/21 2Ob744/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1952

Norm

ABGB §1041 B4

ABGB §1409

ABGB §1431

ABGB §1435

3. RStG §5

Rechtssatz

Kapitalverschiebungen zwischen zwei arisierten Firmen, die vom Ariseur als Einzelfirmen betrieben wurden, begründen

auch nach Rückstellung an verschiedene Personen keine wechselseitige Ersatzp7icht, sondern können nur allenfalls

dem Ariseur angelastet werden.
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